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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

In der Herbstsession 2017 stimmte der Nationalrat einer Motion Wehrli (fdp, VD) zum
Thema Kindesunterhalt zu. Der Vorstoss zielte darauf ab, die Ungleichbehandlung von
Eltern mit Kindern in Ausbildung und Eltern mit Kindern, die nicht in Ausbildung sind,
zu beseitigen. Nach dem Ansinnen des Motionärs sollen Eltern gegenüber ihren 18- bis
25-jährigen Kindern nicht nur dann unterhaltspflichtig sein, wenn die Kinder eine
Ausbildung absolvieren, sondern auch dann, wenn die Kinder nicht in Ausbildung und
mittellos sind. Im letzteren Fall müssen Eltern gemäss heute geltendem Recht ihre
Kinder nur dann finanziell unterstützen, wenn sie selbst „in günstigen Verhältnissen“
leben. Ist dies nicht der Fall, kommen die Sozialdienste für die Lebenskosten des Kindes
auf – allerdings nur solange das Kind nicht in Ausbildung ist. Die geforderte Anpassung
im ZGB möchte folglich auch verhindern, dass Kinder davon abgehalten werden, eine
Ausbildung zu beginnen. In erster Linie soll jedoch die Sozialhilfe entlastet werden,
indem Eltern bei Bedürftigkeit in jedem Fall für den Unterhalt ihres unter 25-jährigen
Kindes aufkommen müssen, unabhängig von dessen Ausbildungsstatus. 1

MOTION
DATUM: 20.09.2017
KARIN FRICK

Mit der Begründung, dass die Motion Wehrli (fdp, VD) das Problem der zunehmenden
Zahl von sozialhilfebedürftigen jungen Erwachsenen nicht löse, beantragte die
Rechtskommission des Ständerates die Ablehnung der Motion. Sie verwies dabei auf
einen vom BSV veröffentlichten Bericht zur Prävention und Bekämpfung von Armut. Wie
Kommissionssprecher Robert Cramer (gp, GE) ausführte, verstärke die Ausweitung der
Unterhaltspflicht für Eltern von mittellosen 18- bis 25-jährigen Kindern, welche nicht
in Ausbildung sind, das Problem weiter. So würde der Sozialhilfebezug der jungen
Erwachsenen zeitlich nur nach hinten verschoben und nicht verhindert. Zudem bestehe
die Gefahr, dass die zusätzliche Unterhaltspflicht dazu führe, dass anstelle der Kinder
die Eltern Sozialhilfe beziehen müssten. Der Ständerat folgte dem Antrag der RK-SR
und lehnte die Motion ab. 2

MOTION
DATUM: 11.09.2018
CATALINA SCHMID

Institutionen und Volksrechte

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Nachdem der Kanton Genf Ende November 2018 angekündigt hatte, sein seit 2003
bestehendes E-Voting-System «CHVote» aus Kostengründen nicht mehr
weiterentwickeln zu können und nur noch bis 2020 anzubieten, wurde die Post alleinige
Anbieterin eines Systems, mit dem elektronisches Abstimmen und Wählen ermöglicht
wird. Nicht nur die Monopolstellung der Post, sondern auch deren Zusammenarbeit in
diesem Projekt mit der spanischen Firma Scylt rief relativ bald mahnende Stimmen auf
den Plan. Im eidgenössischen Parlament waren noch im Dezember 2018 zwei Vorstösse
eingereicht worden, mit denen ein E-Voting-System in öffentlicher Hand gefordert
wurde. 
Mit der Motion Sommaruga (sp, GE; Mo. 18.4375) wurde der Bundesrat aufgefordert,
zusammen mit den Kantonen bis ins Jahr 2020 ein E-Voting-System zur Verfügung zu
stellen, das der öffentlichen Hand gehört und als Open-Source-Programm konzipiert
ist. Es sei egal, ob man dabei ein bestehendes System übernehme und weiterentwickle
– Carlo Sommaruga dürfte dabei wohl an das System seines Heimatkantons gedacht
haben, das auf Open-Source-Basis beruht – oder ein neues eigenes System entwickle.
Eine so sensible Aufgabe dürfe nicht einem Privatanbieter überlassen werden. 
Der Vorstoss von Laurent Wehrli (fdp, VD; Mo. 18.4225) zielte darauf ab, im Postgesetz
zu verankern, dass E-Voting zum Grundversorgungsauftrag der Post gehört. Damit wäre
E-Voting ebenfalls in öffentlicher Hand, da sich die Schweizerische Post AG im
Eigentum des Bundes befindet.
Die Antworten des Bundesrats auf die beiden Vorstösse waren ziemlich ähnlich. Die
Anforderungen an ein E-Voting-System seien die Offenlegung des Quellcodes und die
vollständige Verifizierbarkeit. Verifizierbarkeit bedeutet, dass systematische
Fehlfunktionen aufgrund von Fehlern der Software, aufgrund menschlicher
Fehlhandlungen oder gar aufgrund von Manipulationsversuchen von der Stimmabgabe

MOTION
DATUM: 18.06.2019
MARC BÜHLMANN
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bis hin zur Ergebnisermittlung dank unabhängiger Mittel erkannt werden können. Dies
werde auch beim System der Post so umgesetzt. Die Durchführung von eidgenössischen
Urnengängen liege aber in der Kompetenz der Kantone und diese könnten frei
entscheiden, welches System sie für die elektronische Stimmabgabe nutzen wollten.
Von wem dieses System angeboten werde, sei, solange es die Richtlinien der Sicherheit,
Transparenz und Nachvollziehbarkeit – wie sie in den vorgesehenen Anpassungen des
Bundesgesetzes über die politischen Rechte neu festgelegt würden – erfülle, hingegen
zweitrangig. Es sei auch aus Gründen der föderalistischen Kompetenzaufteilung nicht
sinnvoll, wenn der Bund ein einzelnes System vorschreibe, das nicht auf die Bedürfnisse
aller Kantone zugeschnitten werden könne. 
Beide Motionen wurden in der Sommersession 2019 zurückgezogen, wohl auch, weil
sich die Ausgangslage 2019 recht dramatisch verändert hatte: Das System der Post war
nach einem gescheiterten Stresstest – in einem öffentlich ausgeschriebenen
Wettbewerb gelang es mehreren Personen, das System zu hacken – vorläufig vom Markt
genommen worden und der Bundesrat hatte sich auch aufgrund der Antworten zur
Vernehmlassung zum revidierten Bundesgesetz über die politischen Rechte
entschieden, das 2017 gesetzte Ziel, E-Voting als ordentlichen Stimmkanal einzuführen,
vorläufig zu sistieren und den Versuchsbetrieb neu auszurichten. 3

Aussenpolitik

Aussenwirtschaftspolitik

Le 21 mars 2019, le Conseil national a suivi l'avis d'une majorité de sa commission et du
Conseil des Etats en se prononçant à son tour en faveur de la motion «Aucune
concession en ce qui concerne l’huile de palme», déposée à l'initiative de la CPE-CE.
Rapporteur pour la CPE-CN, Laurent Wehrli (plr, VD) a précisé que l'accord de libre-
échange avec l'Indonésie avait été conclu en date du 16 décembre 2018, et ce
conformément aux conditions énoncées par la motion en question. Afin d'éviter toute
forme de confusion, la conseillère nationale Lisa Mazzone (verts, GE) a une nouvelle fois
précisé que la question de l'huile de palme dans les accords de libre-échange était
envisagée sous l'angle de l'abolition des avantages douaniers en vue de l'importation de
ladite huile, et non avec l'objectif de mettre définitivement un terme à son
importation. 4

MOTION
DATUM: 21.03.2019
AUDREY BOVEY

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Die FDP-Liberale-Fraktion vertrat die Ansicht, dass durch die Covid-19-Pandemie
Defizite bei der Digitalisierung des Schweizer Gesundheitssystems ersichtlich geworden
seien, die es nun zu verbessern gelte. Mittels Motion forderte sie daher eine
Beschleunigung der Digitalisierungsprozesse im Gesundheitswesen. Dazu sah sie
Massnahmen zu insgesamt fünf verschiedenen Punkten vor. Die ersten beiden betrafen
das Verwenden des elektronischen Patientendossiers als Standard durch alle im
Gesundheitswesen tätigen Personen und die Anerkennung und Förderung von
Telemedizin. Weiter wollten die Motionärinnen und Motionäre eine ausschliesslich
digitale Korrespondenz zwischen den verschiedenen Akteuren und Akteurinnen im
Gesundheitssystem erreichen, wobei diesbezüglich Ausnahmen für Patientinnen und
Patienten mit eingeschränktem Zugang zu digitalen Kommunikationsmitteln gelten
sollten. Schliesslich beabsichtigte die FDP-Liberale-Fraktion mit dem Geschäft, den
Einsatz von Anwendungen zur eigenständigen Überprüfung des Gesundheitszustandes –
auch im Zusammenhang mit der Grundversicherung – zu fördern und das Beziehen von
Medikamenten über das Internet zu erleichtern. Während der Bundesrat in seiner
Stellungnahme die ersten drei Punkte unterstützte und auf bereits laufende Arbeiten
wie die Strategie eHealth Schweiz 2.0, die Umsetzung eines Postulats Wehrli (fdp, VD;
Po. 18.4328) sowie die Nationale Strategie zur Prävention nichtübertragbarer
Krankheiten 2017–2024 verwies, beantragte er die Ablehnung der vierten und fünften
Ziffer. Bezüglich digitaler Anwendungen und Apps verwies er auf das in der
Grundversicherung geltende Solidaritätsprinzip und auf die mögliche Benachteiligung
bestimmter Personengruppen. Betreffend den Versandhandel von Medikamenten
werde die Landesregierung aller Voraussicht nach 2022 den Bericht in Erfüllung eines

MOTION
DATUM: 25.09.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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Postulates Stahl (svp, ZH; Po. 19.3382) verabschieden. Es sei folgerichtig, bis dahin mit
dem Fällen von entsprechenden Entscheiden zuzuwarten. Während der Pandemie habe
sich im Übrigen gezeigt, dass die Versorgung von Menschen, die zuhause bleiben
mussten, mittels verschiedener Dienste habe gewährleistet werden können.
Diskussionslos und stillschweigend folgte die grosse Kammer in der Herbstsession 2020
dem Antrag des Bundesrates. 5

1) AB NR, 2017, S. 1478 f.; NZZ, SN, TA, 21.9.17
2) AB SR, 2018, S. 629 f.; Bericht RK-NR vom 29.6.18
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